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DOIil'MOMD.

Anweisung
jum

Entseuchungs - Verfahren bei ansteckenden Krankheiten.
- »0j « <0«v-

Die Entseuchung hat den Zweck, die Verbreitung ansteckender Krankheiten durch
Unschädlichmachnng oder Vernichtung der Anstecknngskeime zu verhüten.

§ 2.
Krankheiteil, welche unbedingt Entseuchung erfordern, sind:
A . : 1 . Eholera , 2 . Pocken (ächte und modificirte) , 3 . Fleck- und Rückfall -Typhus,

4 . Diphtherie , 5 . bösartiger Scharlach.
B . : Krankheiten, bei welchen ans amtliche Anordnung Entseuchung stattfinden muß,

andernfalls dringeild empfohlen wird : 1 . Abdominal -Typhus , 2. Ruhr , 3 . Masern,
4 . Keuchhusten , 5 . Genickstarre, 6 . Kindbettsieber, 7 . Tnbercnlose , 8 . Scharlach.

8 3.
Zn den Gegenständen , welche der Entseuchung unterliegen , gehören Leib - und

Bettwäsche der Kranken, Bettstücke , Matratzen , Unterlagen aller Art , Strohsäcke, die
Bettstellen selbst , sowie alle im Krankenzimmer befindlichen Gegenstände (Möbeln,
Bilder, Gardinen , Vorhänge , Decken, Teppiche , Polster, besonders Spielsachen rc.), Fuß¬
boden , Thüren , Fenster , Wände , Decken des Krankenzimmers und die in demselben
befindlichen Reinigungs -Gegenstände (Handtücher ? c .) des Kranken, Kleider, sowie diejenigen
Kleidungsstücke , welche der Kranke sonst noch kurz vor seiner Erkrankung getragen hat.

8 4.
Die Entseuchung im Allgemeinen umfaßt sorgfältigste Reinlichkeit für den Kranken

selbst (tägliche Reinigung desselben, häufiger Wechsel der Bett- und Leibwäsche , tägliche
Reinigung des Krankenzimmers durch Auswischen mit feuchten Tüchern — aber keincn-
falls durch Anskehren mit dem Kehrbesen — die daraus in kochendem Wasser ausgebrüht
werden müssen ) , häufiges , längeres Lüsten des Zimmers, sowie Entfernung und Unschäd¬
lichmachung aller Anstecknngsstoffe.

8 5.
Diese Unschädlichmachung geschieht : a) durch strömenden Wasserdamps in der

städtischen Entseuchungskammer, d) durch halbstündiges Auskochen im Wasser, c) durch
Behandlung mit 5proc. Carbolsäure-Lösung, d) durch Behandlung mit 2proc. Carbol-
süure - Lösnng mit Zusatz von Vchroc . roher Salzsäure, e ) durch Verbrennung aller
werthlosen Gegenstände.

8 6.
Die von den: Kranken während der Krankheit benutzte Leib - und Bettwäsche,

sowie die Hand - und Taschentücher sind , ohne sie zu schütteln, in ein Gefäß mit 5proc.
Carbolsäure-Lösung zu legen, in dem sie 24 Stunden verbleiben müssen , und alsdann
eine halbe Stunde lang ausznkochen.

8 7.
Alle Absonderungen von Eholera- , Typhus-, Scharlach - , Diphtherie - , Pocken - und

Ruhrkranken müssen in Gesäßen, in denen sich 5proc. Earbolsänre-Lösung befindet, auf-



gefangen , in diesen mindestens 12 Ständen belassen und dann erst in den Abtritt geschüttet
werden , während die Abtritte selbst von den Kranken nicht benutzt werden sollen.

Die Sitzbretter der Abtritte , insbesondere die Ränder der Abtrittsbrille und die
Absalltrichter , sind täglich mehrmals mit 5proc . Carbolsänre -Lösuug abzuwaschen resp.
abzuspülen.

Gebrauchtes Badewasser ist , bevor es fortgeschüttet wird , möglichst lange mit
Carbolsäure im Verhältniß von 5 Proc . gemischt stehen zu lassen . Von Absonderungen
kommen in Betracht : bei Cholera : Stuhlgänge und Erbrechen ; bei Scharlach , Diphtherie
und Pocken : Auswurs , Nasenschleim und Urin ; bei Typhus und Ruhr : die Stuhlgänge;
bei Maseru , Keuchhusten und Tuberculose : der Auswurf.

8 8 .
Speisen und Getränke dürfen im Krankenzimmer nicht ausbewahrt , auch von

Niemandem , außer den Kranken selber , genossen werden . In demselben darf
sich außer dem Arzt und dem Pfleger resp . Pflegerin Niemand aufhalten . Wasch¬
näpfe zum Reinigen der Hände der Pfleger und des Arztes sind stets bereit gu halten.

8 9.
Gebrauchte Verbaudstücke sind sofort zu .verbrennen , Instrumente in oproc . Carbol-

säure -Lösung zu entseuchen.
8 10.

Rach Ablauf der Krankheit müssen alle waschbaren Gegenstände des Kranken aus
dem Krankenzimmer , sowie etwa kurz vor der Krankheit getragene Waschkleider und
Unterkleider , soweit sie noch nicht bereits entseucht sind , in kochendem Wasser eine halbe
Stunde lang ausgekocht und dann in Kaliseifenlauge (20 Gramm Kaliseife auf 10 Liter
Wasser ) gewaschen werden , alle benutzten , nicht waschbaren Gegenstände (nicht waschbare
seidene , wollene re. Kleidungsstücke , Bettstücke , Matratzen , Decken, Vorhänge , Teppiche,
Polster k. — aber nicht Ledersachen , Gummistoffe , Pelzwaaren und Pappsachen —)
in die städtische Kammer zur Entseuchung geschafft werden . Leder -, Pelz -, Papp - und
Gummi -Gegenstände sind nur stark mit 5proc . Carbol -Lösung abzuwaschen , aber nicht
in die Kammer zu bringen , da sie die heißen Dämpfe nicht ohne schwere Beschädigung
vertragen können.

Alle werthlosen Gegenstände (Spielsachen , Bettstroh , unbrauchbar gewordene
Taschentücher 2C.) sind zu verbrennen.

8 11 .
Möbel , Bilder , Metall - und Kunst -Gegenstände des Krankenzimmers müssen ebenso

wie Thüren , Fenster , Decken und Wände mit in 5proc . Carbol - Lösung getauchten
Tüchern abgerieben toerben ; der Fußboden muß mit eben solcher Lösung so übergossen
werden , daß davon in die Dielenritzen eindringt ; 24 Stunden darnach ist er mit heißer
Kaliseifenlauge (§ 10 ) abzuscheuern . Darauf muß das Zimmer — ohne Benutzung —
noch 24 (bei Cholera 72 ) Stunden gelüftet werden.

Die Abreibetücher müssen entweder verbrannt , oder eine halbe Stunde lang in
Kaliseifenlauge ausgekocht werden.

Rach Ermessen der Polizeibehörde kann auch die Desinfection der Zimmerdecken
und Wände durch Abreiben mit Brod , welches nachher zu verbrennen ist, ausgeführt werden.

8 12.
Die genesenen Kranken müssen , bevor sie zum Verkehr mit Gesunden zugelassen

werden dürfen , sich durch ein warmes Kaliseifenbad , oder wenn das nicht möglich ist,
durch sorgfältiges Abwaschen des ganzen Körpers mit warmem Seifenwaffer und darauf
folgender Abreibung mit der 2proc . Carbol -Lösung (womit auch Kopfhaar resp . Bart¬
haar zu behandeln ist) reinigen und reine Wäsche , sowie in der Krankheit nicht benutzte
oder entseuchte Kleider auziehen.

8 13.
Leichen von au Cholera , Pocken , Diphtherie , Scharlach und Fleck oder Rückfall-

Typhus Verstorbenen müssen nach Feststellung des Todes ungewaschen in ein mit 5proc.
Carbollösung getauchtes Leichentuch gehüllt , eingesargt und thunlichst schnell zur Leichenhalle
mittelst des Leichenwagens überführt werden.



Alle Personen , die als Pfleger oder sonst durch ihren Berus mit den an Krankheiten des
§ 2A . Erkrankten in Berührung gewesen sind, müssen sichvor dem Verlassen des Kranken¬
zimmers Hände , Gesicht , Haupt- undevent . Barthaar mit der 2proc. Earbollösung reinigen.

8 15,
OeffentlicheFuhrwerke (Lohnwagen , Droschken , Straßenbahnwagen und dergl .) dürfen

zum Transport von Erkrankten , welche mit den im § 2 ansgesührten Krankheiten behaftet
sind (ausgenommen Schwindsüchtige) , nicht benutzt werden ; ebensowenig dürfen die zur
Entseuchung bestimnlten Gegenstände in öffentlichen Fuhrwerken befördert werden.

8 16.
Die zur städtischen Entsenchnngs -Anstalt zu bringenden Gegenstände müssen in

festen , oben gut verschlossenen , mit 5proc. Earbolsäure befeuchteten Säcken, Decken oder
Tüchern zngebracht werden.

Gegenstände von Personen , die an den im 8 2 A . genannten Krankheiten gelitten haben,
welche sich in den Krankenzimmern befinden und nachweislich der Entseuchung entzogen sind,
können , da durch sic das Gemeinwesen gefährdet wird , von Amtswegen vernichtet werden.

Dortmund, den 22. Februar 1889.
Die Aol'izei-Werivaltimg.

Schmieding, Oberbürgermeister.

Anweisung
für den Wärter bei der Entseuchung durch die städtische

(Budenberg'
sche) Kammer.

1 . Die Kammer dient zur Desinsection (Entseuchung) von Kleidern, Wäsche , Betten,
Kopfkissen , Matratzen und ähnlichen, bei ansteckenden Krankheiten gebrauchten Gegenständen,
mit Ausnahme von solchen , welche durch die Wärme und Feuchtigkeit der Kesseldämpse
verderben, als wie Ledersachen , Gummistoffe, Pelzwaaren und Pappsachen.

2 . Der Wärter hat darauf zu achten , daß die zu entsenchendetl Gegenstände in mit
5proc . Earbollösung angeseuchteten Beuteln , Bett-Ueberzügen oder Decken verpackt , unter
Beifügung eines Verzeichnisses , übergeben werden. Besonders gut eignen sich zur Ausnahme
von zu entseuchenden Gegenständen geflochtene Körbe, und von diesen wiederum die soge¬
nannten Waschkörbe. Es ist daraus zu achten , daß die Gegenstände so eingepackt werden,
daß sie nicht durch zu festes Einpacken leiden. (Die Gegenstände, welche entseucht werden,
werden feucht ; sind solche zu fest eingepackt , dann entstehen unliebsame Falten , die nachher
nur durch Bügeln wieder entfernt werden können .)
^ 8 . Als Gebühr sind zu erheben : a) für eine einmalige Füllung der ganzenKammer ±Jl . ;
b) für eine Füllung bis zur Hälfte2,50Jf, c) für eine Füllung bis über die Hälfte3 Jl . \d) für einen Sack mit Kleidern1,50Jl.

Unentgeltliche Entseuchung von Gegenständen wird nur gewährt , wenn den zuge¬
brachten Sachen ein kurzer Vermerk des behandelnden Arztes bezw. des Armenarztes bei¬
gefügt ist , wonach die Gegenstände von einer in Dortmund wohnenden, unbemittelten Person
herrühren , welche mit einer genau zu bezeichnenden , ansteckenden Krankheit behaftet war.

Ueber die zugebrachten und abgelieserten Sachen ist das vorgeschriebene Buch
ordnungsmäßig zu führen.



Die für die Entseuchung zu vereinnahmenden Gelder sind an jedem Montage, und-
zwar Nachmittags, an den Vorsteher des Polizei -Bureaus abzuliefern.

Die Abschätzung des benutzten Kannnerraumes ist gewissenhast vorzunehmen.
Die Kleidungsstücke von Hebammen , welche in ihrer Thätigkeit einen Fall von Kindbett¬

sieber haben und aus sanitäts -polizeiliche Anweisung, nur weitere Uebertragnng zu verhüten,
die Kleider in der gedachten Kammer entseuchen muffen, werden gebührenfrei entseucht.

4 . Die zngebrachten Gegenstände sind in dein Raume, in welchem die Kammer steht,
sogleich unterznbringen , auch ist strenge darauf zu halten , daß dieselben nicht durch das
Barackenlazareth geschafft werden , sie sind vielmehr ans dem östlich an der Baracke ent¬
lang führenden Wege zuzubringen.

5 . Die Entseuchung in der Kanuner ist so zu handhaben , daß die Gegenstände
entweder mit ihrer Umhüllung in dieselbe hineingeschoben werden , oder an den Haken
des ausziehbaren Gestelles befestigt und mit diesem

'
zurückgeschoben werden . Alsdann wird

die Thür fest verschlossen und hierauf erst wenig und mir allmählich mehr Dampf durch
das Dampf-Einströmnngs-Ventil aus dem Dampfkessel in die Kammer gelassen . Erst wenn
letztere vollständig mit Dampf gefüllt ist, was sich zeigt , wenn ans der bis dahin offen
gehaltenen Klappe recht viel Dampf entweicht, ist diese zu schließen.

Nachdem das Anßenthermometer mindestens 100 ° 0 . erreicht hat , müssen die ' Gegen¬
stände noch IVa bis 1 3A Stunden im Apparate verbleiben . Es ist darauf zu achten,
daß während dieser Zeit das Thermometer niemals weniger als 100 ° 0 . anzeigt.

Ist die Entseuchung vollendet , dann wird erst die Klappe gelüftet, aber nicht offen
gelassen . (Es soll nur der in der Kammer etwa befindliche geringe Ueberdruck schwinden.)
Die Kammer wird darauf geöffnet und dann das Dampsventil geschlossen. Das Heraus¬
nehmen und Durchlüften der entseuchten Gegenstände muß hieraus sehr rasch geschehen,
damit der den Sachen noch anhaftende Dampf nicht in diesen condensirt, sondern von
der Lust verzehrt wird . . Geschieht dieses nicht, dann bleiben die Gegenstände , je nach
dem die Arbeit schnell oder langsam ausgeführt wird , feucht bis naß . Eine Nachtrock-
nnng der entseuchten Sachen kann stets und unter allen Umständen vermieden werden.

6 . Die entseuchten Gegenstände sind sogleich in dem in der nordöstlichen Ecke des
Barackenlazareths befindlichen Raume zum Zwecke der Abtrocknung anfznstellen bezw. auf-
znhängen und von hieraus an die Eigenthümer zurückzngeben.

7. Im Entseuchungsraume hat der Wärter für die größte Reinlichkeit zu sorgen,
ferner hat derselbe jedesmal nach geschehener Arbeit seine Hände in einer 2proc . Karbol-
lösnng mit Zusatz von Vsproc. roher Salzsäure zu reinigen und den bei der Thätigkeit
zu tragenden Mantel mit obiger Lösung mittelst eines Schwammes jedesmal abzuwaschen
und im gedachten Raume zu belassen.

Dortmund. 22 . Februar 1889.
Aie H'olizei-Merivaktung.

Schmieding, Oberbürgermeister.

. — - - —

Druck vrn (5. V. Jiriutr in Drrnnunr.
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